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I.
POLITISCHE EMPFEHLUNGEN
DER AUSSCHUSS DER REGIONEN
A.
Allgemeine Bemerkungen
1. begrüßt diese Mitteilung, die seiner Meinung nach die Zweckdienlichkeit der Fortführung der Debatte über die Zukunft der EU in einer Welt im Wandel unterstreicht. Die Ermittlung der Indikatoren, die ein akkurates Bild der Wirklichkeit als Handlungsgrundlage liefern, ist ein Muss. Zu diesem Zweck müssen wir ein neues Wachstumsmodell entwickeln; 

2. verweist darauf, dass er einschlägige Fragen, die in dieser Mitteilung aufgegriffen werden, bereits mehrmals behandelt hat. So hat er vor Kurzem in der Debatte über die Lissabon-Stra​tegie nach 2010 (CdR 25/2009) ein explizites übergeordnetes Ziel für die neue Strategie gefordert, "das auf eine hohe Lebensqualität und das Wohlergehen aller EU-Bürger ausge​richtet ist", und bekräftigt, dass es zur Bekämpfung der Armut und des Wohlstandsgefälles eines territorialen Ansatzes in zahlreichen Politikbereichen bedarf. Der Ausschuss hat außer​dem "eine zunehmende Unzufriedenheit in Bezug auf die Verwendung des BIP als wichtigste Messgröße für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit" festgestellt und gefordert, "neue Indi​katoren zu entwickeln, die besser zur Ermittlung von Wohlstand, Wohlergehen und Lebens​qualität in Europa geeignet sind";
3. ist der Ansicht, dass die Debatte über die Indikatoren über das BIP hinaus eine politische ist, in der geklärt werden muss, was das Wohlergehen der derzeitigen und künftigen Generatio​nen ausmacht und mit welchen Maßnahmen es am besten erreicht werden kann; 

4. betont, dass die Europäische Kommission – in Zusammenarbeit mit Eurostat –, die Kommis​sion zur Messung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und des sozialen Fortschritts (Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress), besser bekannt auch als Stiglitz/Sen/Fitoussi-Kommission, und die OECD auf das gleiche Ziel hin​arbeiten; 

5. vertritt die Auffassung, dass die fünf in der Mitteilung vorgeschlagenen Maßnahmenkatego​rien zur Messung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und des sozialen Fortschritts, namentlich a) Ergänzung des BIP durch ökologische und soziale Indikatoren; b) Informatio​nen in Beinahe-Echtzeit für die Entscheidungsfindung, c) Genauere Berichterstattung über Verteilung und Ungleichheiten, d) Entwicklung eines europäischen Anzeigers für nachhaltige Entwicklung und e) Einbeziehung von ökologischen und sozialen Anliegen in die volkswirt​schaftlichen Gesamtrechnungen, angemessen sind und als Grundlage für die in der EU-2020-Strategie enthaltenen Vorschläge dienen. Diese Maßnahmen dürfen nicht nur als Grundlage für eine Ex-post-Bewertung dienen, sondern müssen auch für die Entscheidungsfindung her​angezogen werden; 

6. weist darauf hin, dass die Veröffentlichung dieser Mitteilung nicht nur mit dem Startschuss für die EU-2020-Strategie und der politischen Debatte zusammenfällt, die die mittel- und langfristige Entwicklung der EU bestimmen wird, sondern auch mit den Diskussionen über die Finanzielle Vorausschau nach 2013, die sicherlich die Ausrichtung der Kohäsionspolitik und somit ihre Mittelausstattung beeinflussen wird. Angemessene Indikatoren erleichtern die Ermittlung von Unterschieden in Bezug auf Einkommen, Verfügbarkeit öffentlicher Dienst​leistungen, Qualität der Gesundheitsdienste, kulturelles Angebot und berufliche Weiterbil​dungsmöglichkeiten, die auf regionaler und lokaler Ebene in der EU sehr wohl bestehen;
7. unterstreicht, dass die Bedeutung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in der Kommissionsmitteilung zwar nicht herausgestrichen wird, dass aber erfolgreiche bewährte Verfahren gezeigt haben, welche wesentliche Rolle sie für die Annahme und Verbreitung einer umfassenderen Messgröße für den gesellschaftlichen Fortschritt (in wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Hinsicht) spielen könnten, sofern sie über die erforderlichen Kapa​zitäten und Ressourcen verfügen, u.a. Finanzhilfen aus EU- oder nationalen Quellen;
8. betont, dass der Grundsatz der Chancengleichheit gezielt auf die Bewohner der ländlichen Gebiete und der Regionen in Randlage angewendet werden muss. Im Rahmen des Ziels, die Ungleichheiten zwischen den einzelnen Regionen in der EU abzubauen, muss diesen Gebie​ten besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, die aufgrund wirtschaftlicher, sozialer, demografischer, territorialer und ökologischer Probleme geschwächt sind. Diesen Problemen muss bei der Zusammenstellung von Indikatoren, die die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit der Infrastrukturen und Dienstleistungen von allgemeinem Interesse für die Bürger in diesen Gebieten veranschaulichen, besonderes Gewicht beigemessen werden. Außerdem muss den Verpflichtungen der Territorialen Agenda und der Charta von Leipzig Rechnung getragen wer​den, um eine polyzentrische Entwicklung und eine neue strukturelle Verknüpfung zwischen Stadt und Land auf den Weg zu bringen. Die Art dieser Verknüpfung wird den Umweltrah​men bestimmen und zur Verbesserung der Qualität der lokalen und regionalen Maßnahmen beitragen;
9. ist der Meinung, dass Eurostat die in dieser Mitteilung enthaltenen Vorschläge berücksichti​gen muss, aber die regionalen Statistiken für umfassendere Aspekte wie Lebensqualität, Nachhaltigkeit und Einkommens- und Wohlstandsverteilung einbeziehen sollte. Das "Jahr​buch der Regionen" von Eurostat sollte in einer jährlichen politischen Debatte im Hinblick auf eine Neuausrichtung der Gemeinschaftspolitiken erörtert werden;
B.
Die Wachstumsrate des BIP: Zur Ausrichtung der Politik des 21. Jahrhunderts ungenügend
10. hält fest, dass die Europäische Kommission in dieser Mitteilung ausdrücklich einräumt, dass das BIP Schwächen aufweist, und zugleich Optionen für seine Ergänzung durch weitere Indi​katoren zur Debatte stellt. Dennoch gelangt sie zu der Schlussfolgerung, dass das BIP trotz seiner Mängel immer noch der beste einzelne Messwert zur Feststellung der Leistungsfähig​keit einer Marktwirtschaft ist. Diese Schlussfolgerung ist allerdings fragwürdig, werden in der Kommissionsmitteilung doch der soziale Fortschritt und das Wohlergehen behandelt – und in diesen Bereichen ist das BIP keinesfalls die aussagekräftigste Messgröße;
11. verweist darauf, dass das BIP, wie auch von der OECD bestätigt, eine Messgröße für die Pro​duktion und nicht das Wohlergehen ist, das der Bevölkerung aus dieser Produktion entsteht. Zahlreiche im BIP enthaltene Tätigkeiten bedeuten vielmehr eine Verringerung des Wohler​gehens der Bürger (z.B. die hohen Transportkosten aufgrund der Verkehrsüberlastung durch große Entfernungen zwischen Wohnort und Arbeitsplatz oder die Maßnahmen zur Abfede​rung der umweltschädlichen Auswirkungen bestimmter Tätigkeiten). Das Wohlergehen der Bürger hängt außerdem von ihrem Einkommen sowie der Verfügbarkeit öffentlicher Güter und ihrer Preise ab. Die Stiglitz/Sen/Fitoussi-Kommission kommt in ihrem Bericht ebenfalls zu dem Schluss, dass es sich schon länger abzeichnet, dass das BIP möglicherweise ein unzu​reichendes Instrument zur Messung des Wohlergehens oder auch der Markttätigkeit ist
.
12. betont außerdem, dass das BIP die Auswirkungen von Umweltfaktoren wie Ressourcenver​brauch, CO2-Emissionen, Schadstoffe, Wasserqualität, Biodiversität, Verstädterung und Land​flucht nicht beinhaltet. Äußerst wichtige soziale Aspekte wie das Einkommensgefälle zwi​schen den Bürgern und zwischen den Regionen, Armut und Gesundheit werden ebenfalls aus​geklammert. Darüber hinaus bleiben nichtmarktmäßige Tätigkeiten wie Schwarzarbeit, Haus​arbeit, Freiwilligentätigkeit oder Freizeitaktivitäten unberücksichtigt;
13. vertritt die Auffassung, dass grundlegende Daten fehlen. So wird die Wertminderung des bestehenden Kapitals (einschl. Maschinen, Betriebe usw.) ebenso wenig eingerechnet wie die natürlichen Ressourcen oder das Humankapital. Ein Land kann sein BIP durch intensive Nut​zung seiner natürlichen Ressourcen steigern, verringert damit jedoch gleichzeitig sein Kapital, wodurch künftigen Generationen weniger Kapital zur Verfügung steht;
14. fordert die übrigen EU-Institutionen auf, die Informationen, die den Bürgern durch die Ver​wendung von Messgrößen, die mit dem BIP und dem Pro-Kopf-BIP zusammenhängen, über​mittelt werden sollen, zu vereinheitlichen und klarzustellen. Es bedarf einer transparenteren Kommunikationspolitik;
15. merkt an, dass in offiziellen EU-Dokumenten einschl. der Verträge und einiger Verordnun​gen, neben dem BIP weitere damit verbundene Messgrößen verwendet werden. So wird zur Definition und Einteilung der unter dem Ziel "Konvergenz" förderfähigen Regionen (Zeit​raum 2007-2013) das Pro-Kopf-BIP herangezogen. Für die Festlegung, welcher Mitgliedstaat für die Kofinanzierung aus Kohäsionsfondsmitteln in Frage kommt, wird das Pro-Kopf-BNE (Bruttonationaleinkommen) verwendet. Das BNE dient auch zur Berechnung der Haus​halts​ausgabengrenze in der Finanziellen Vorausschau. Im Protokoll Nr. 28 über den wirtschaft​li​chen, sozialen und territorialen Zusammenhalt sind weder das BIP noch das BNE, sondern das Pro-Kopf-Bruttosozialprodukt (BSP) der Referenzwert für die Beschlüsse, welchen Mit​gliedstaaten Kohäsionsfondsmittel gewährt werden;
16. unterstreicht, dass die aus den Strukturfonds und dem Kohäsionsfonds finanzierten Maßnah​men nach 2013 sich nicht auf das Pro-Kopf-BIP oder ähnliche Indikatoren als einzigen oder wichtigsten Schlüssel für die Mittelaufteilung stützen können bzw. dürfen;
C.
Maßnahmen zur Bewertung des Fortschrittes in einer Welt im Wandel: Anmerkungen zu den in der Kommissionsmitteilung dargelegten Indikatoren
17. unterstützt die in der Mitteilung erläuterte Absicht der Kommission, einen umfassenden Umweltindex zu erarbeiten und die Indikatoren für die Lebensqualität zu verbessern. Daher stimmt er ausdrücklich der Vorbereitung eines Pilotprojektes zur Ausarbeitung eines umfas​senden Umweltindexes zu, in dem Faktoren wie Treibhausgasemissionen, Verlust an natürli​chem Lebensraum, Luftverschmutzung, Wasserverbrauch und Abfallerzeugung berücksich​tigt werden. Da die Methoden zur Festlegung dieses zusammengesetzten Index bereits beste​hen, fordert er die Europäische Kommission auf, die Arbeiten an diesem Index öffentlich zu machen und diesen rasch, d.h. wie in der Mitteilung vorgesehen noch im Laufe dieses Jahres, zur Diskussion zu stellen; 

18. unterstreicht, dass dieser Index, der zur Bewertung der Ergebnisse der in den Gebieten der EU ergriffenen Maßnahmen dient und als quantifizierbare Größe die Fort- oder Rückschritte im Bereich Umweltschutz anzeigt, nicht nur die Mitgliedstaaten, sondern auch die Regionen der EU einbeziehen muss. Die Europäische Kommission sollte in ihrer Methodik die Aspekte berücksichtigen lassen, die zur Ausweitung des Definitionsbereichs des Umweltindex erfor​derlich sind. Außerdem müssen auf europäischer Ebene Anreize geschaffen werden, um die Regionen zu motivieren, die gesteckten Ziele zu erreichen oder zu übertreffen; 

19. verweist darauf, dass der portugiesische Ratsvorsitz in der EU-Konferenz zur Frage der Indi​katoren über das BIP hinaus ("Beyond BIP") eine absolut vergleichbare Messung des Fort​schritts in verschiedenen Regionen gefordert und betont hat, dass Indikatoren, die keinerlei Vergleich zwischen den Regionen zulassen, nur von eingeschränktem Nutzen sind. Daher hat der Europäische Rat von Lissabon empfohlen, eine eindeutigere Verbindung zwischen den makroökonomischen Indikatoren und der regionalen Dimension herzustellen.
20. betont, dass die Entwicklung eines Indikators für die Umweltqualität wichtig ist (und nicht nur, wie in der Mitteilung festgehalten, eine einfache Möglichkeit bleiben darf), der nicht nur die Zahl der EU-Bürger aufzeigt, die in einer gesunden Umwelt leben, sondern auch Auf​schluss über die Gebiete gibt, in denen diese hohe Umweltqualität besteht, damit die Maß​nahmen ermittelt werden können, die diese Qualität ermöglicht haben. Der Ausschuss schlägt daher vor, bei der Analyse der Umweltqualität die einzelnen EU-Gebiete zugrundezulegen, um ihren Vergleich zu erleichtern.
Bei der Erfassung der Wesensmerkmale der einzelnen europäischen Regionen sollten daher die von der Europäischen Umweltagentur erstellten Karten und vorrangigen Indikatoren herangezogen werden, um zielgerichtetere Maßnahmen für jedes einzelne Gebiet und eine Strategie der Solidarität mit denjenigen Regionen auszuarbeiten, die aus historischen oder anderen Gründen größeren Schwierigkeiten bei der Verbesserung ihrer Umweltqualität gegen​überstehen. Die Förderung der Einrichtung regionaler Umweltbeobachtungsstellen wäre eine wichtige Maßnahme im Hinblick auf die Ausarbeitung und Überwachung von Bottom-up-Konzepten, durch die sowohl die Besonderheiten jeder Region als auch ihre Gemeinsamkei​ten mit den anderen europäischen Regionen zum Tragen kämen. Auf diese Weise würden fle​xible und asymmetrische europäische Maßnahmen erleichtert; gleichzeitig würde auch die interregionale Zusammenarbeit gefördert;
21. befürwortet in Bezug auf die Lebensqualität und das Wohlergehen der Bürger die Festlegung von Indikatoren für die so genannten "Input"-Faktoren, die in Wirklichkeit ein Spiegelbild der nachhaltigen Entwicklung sind. Öffentliche Dienstleistungen, Gesundheit, Freizeit, Wohl​stand, Mobilität und eine saubere Umwelt sind Ergebnis oder Ursache eines guten oder schlechten Umweltzustands. Kurz, eine Gesellschaft oder eine Region weist eine "gesunde" nachhaltige Entwicklung auf, wenn die wirtschaftlichen (Herstellung, Vertrieb und Ver​brauch) mit den ökologischen und sozialen Faktoren kompatibel sind. Der Ausschuss begrüßt außerdem die direkte Messung der Verbesserung der Lebensqualität und des Wohlergehens mittels so genannter "Output"-Indikatoren in Ergänzung zu den "Input"-Indikatoren. Für ihre Verwendung müssen die OECD-Studien zu der Frage, was die Bürger unter Wohlergehen verstehen, herangezogen werden; 

22. begrüßt die Absicht, die Informationen für die Entscheidungsfindung sowohl in Bezug auf die Umwelt- als auch die Sozialindikatoren in Beinahe-Echtzeit bereitzustellen, und erachtet die Vorstellung des Gemeinsamen Umweltinformationssystems (Shared Environmental Informa​tion System (SEIS)) im vergangenen Jahr als großen Fortschritt. Es gilt, die um zwei bis drei Jahre zeitversetzte Verfügbarkeit von Umweltdaten im Vergleich zu den Wirtschaftsdaten zu beheben;

verweist in Bezug auf die aktuellen sozialen Indikatoren auf die von Eurostat entwickelte har​monisierte Umfrage zu den Lebensbedingungen der Familien in allen EU-Mitgliedstaaten für die Jahre 2006 bis 2009, die noch nicht veröffentlicht wurde. Das heißt, dass es bereits eine grundlegende Struktur gibt, die auf die regionale Ebene übertragen werden kann;

schlägt daher vor, Maßnahmen für die Ausarbeitung einer auf die Regionen abgestimmten, europaweit harmonisierten Sozialumfrage zu ergreifen, deren Ergebnisse als eine der Grundlagen für die Kohäsionspolitik und die Entscheidungsfindung in lokalen und regionalen Fragen dienen;
23. ist der Meinung, dass die Informationen über Einkommensverteilung und ‑ungleichheiten von grundlegender Bedeutung sind und stimmt mit der in der Kommissionsmitteilung enthaltenen Aussage überein, dass "der soziale und der wirtschaftliche Zusammenhalt übergreifende Ziele der Gemeinschaft [sind]. Es wird angestrebt, die Unterschiede zwischen den Regionen und den gesellschaftlichen Gruppen abzubauen." 


Allerdings fehlt der ausdrückliche Verweis auf den territorialen Zusammenhalt, der insbeson​dere für Umweltaspekte und die natürlichen Nachteile einiger Gebiete von Bedeutung ist, die ihre Entwicklung behindern. Diese Aspekte müssen bei den Analysen berücksichtigt werden, die als Entscheidungsgrundlage herangezogen werden; daher müssen sie quantifiziert und in der Folge verglichen werden.

Die Verteilung des Wohlstands weckt zunehmend Besorgnis, da auch bei steigendem Pro-Kopf-BIP die Zahl der von Armut bedrohten Menschen zunehmen kann. Daher sind präzisere Informationen über Verteilung und Ungleichheiten erforderlich, um über eine bessere Grundlage für die Festlegung der Maßnahmen für den sozialen, wirtschaftlichen und territori​alen Zusammenhalt zu verfügen. Die Europäische Kommission muss Daten über Einkom​mensunterschiede und insbesondere die niedrigen Einkommen ermitteln und verbreiten;
24. vertritt in Bezug auf die Sozialindikatoren allerdings die Auffassung, dass der Zusammen​hang zwischen den Problemen des Einkommensgefälles zwischen den Regionen bzw. den Bürgern und den Umweltauswirkungen nicht erst durch Armut entsteht. Allein dieses Gefälle, zumal wenn es eine Verringerung der Steuereinnahmen bedingt, beeinträchtigt die Möglich​keiten, den für eine nachhaltige Entwicklung erforderlichen Wandel zu vollziehen. Niedrigere Einkommen schränken außerdem die Fähigkeit der heimischen Wirtschaft ein, die für eine nachhaltige Entwicklung notwendige Änderung der Verbrauchsmuster anzugehen – wobei nachhaltige Verhaltensmuster mittel- und langfristig in jedem Fall Einsparungen bewirken, die die ursprünglichen Investitionen ausgleichen.

Daher müssen die Indikatoren für das Wohlstands- und Regionalgefälle im Mittelpunkt der strategischen Entscheidungen für die Zukunft stehen;
25. unterstützt das in der Kommissionsmitteilung dargelegte Vorhaben zur Entwicklung eines Anzeigers für nachhaltige Entwicklung. Dieser Anzeiger muss unter allen Umständen von größtem Nutzen sein und sich von der akademischen Ex-post-Bewertung entfernen. Das heißt, dass der Anzeiger, der alle Länder und Regionen umfassen und so einen Vergleich der statistischen Systeme auf den einzelnen Ebenen ermöglichen muss, zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit und zur Ausarbeitung von Leitlinien für die Gestaltung der sektorspezifi​schen und regionalen Maßnahmen der EU dienen und so die Möglichkeit bieten muss, die Nachhaltigkeit als Faktor in jedwede Strategie einzubeziehen und eine vergleichende Bewer​tung der bewährten Verfahren vorzunehmen. Der Ausschuss fordert die Europäische Kom​mission auf, die in der Mitteilung angekündigte Pilotversion dieses Anzeigers vorzustellen;
26. begrüßt in Bezug auf die integrierte umweltökonomische Gesamtrechnung die Anstrengun​gen, die für ein "grünes" Rechnungssystem unternommen werden. In einigen Punkten sind erhebliche Fortschritte dank der Koordinierung der Bemühungen von Eurostat, der statischen Ämter der EU-Mitgliedstaaten und der OECD zu verzeichnen, doch müssen diese auf alle EU-Länder ausgeweitet werden, um 2013 über umweltökonomische Gesamtrechnungen für Energieverbrauch und Abfallbehandlung sowie monetäre Rechnungen für umweltbezogene Subventionen in einem gemeinsamen Rahmen zu verfügen. 


Außerdem muss das Europäische System der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen um Sozialindikatoren wie das verfügbare Einkommen der Privathaushalte oder das verfügbare Einkommen (Verbrauchskonzept) ergänzt werden, die auf alle EU-Mitgliedstaaten und Regi​onen umgelegt werden, um ihre Nutzung zu fördern, da sie besser als das aktuelle Pro-Kopf-BIP zeigen, was die Menschen verbrauchen und sparen können;
D.
Subsidiarität, Verhältnismäßigkeit und bessere Rechtsetzung
27. ist der Ansicht, dass die in der Kommissionsmitteilung aufgeworfenen Fragen unter den drit​ten Teil, Kapitel XVIII und XX, des AEUV fallen, dessen Gegenstand der wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt sowie die Umwelt sind;
28. betont, dass die Politikbereiche, die in der Kommissionsmitteilung behandelt werden, nicht in die ausschließliche Zuständigkeit der EU fallen und daher das Subsidiaritätsprinzip Anwen​dung finden muss, bekräftigt jedoch, dass es transnationale Aspekte gibt, die nicht angemes​sen durch ein unabhängiges Handeln der Mitgliedstaaten oder der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften geregelt werden können. In diesem Fall werden die Ziele wirksamer über gemeinsame Maßnahmen oder ein koordiniertes Vorgehen erreicht;
29. unterstreicht, dass die in der Kommissionsmitteilung vorgesehenen Maßnahmen offenbar dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung tragen, da sie nicht über das hinausgehen, was zur Verwirklichung der gesteckten Ziele nötig ist. So wird in der Kommissionsmitteilung ins​besondere vorgeschlagen, Indikatoren und weitere Überwachungsinstrumente wie den euro​päischen Anzeiger für nachhaltige Entwicklung zu entwickeln;
30. fordert die Europäische Kommission auf, die Rolle der lokalen und regionalen Gebietskörper​schaften in Bezug auf eine bessere Rechtsetzung stärker anzuerkennen, vor allem in Bezug auf die Notwendigkeit, sie umfassender in die Entwicklung eines neuen Rahmens zur Mes​sung des sozialen Fortschritts einzubinden. Die Europäische Kommission sollte Unterstüt​zung und Finanzhilfen für die Schaffung von lokalen und regionalen statistischen Datenban​ken bereitstellen, die die gesamte EU abdecken und die Erstellung von EU-weiten Indikatoren erleichtern;
31. weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten und nachgeordneten Gebietskörperschaften bereits eine breite Palette an individuellen und differenzierten ökologischen, wirtschaftlichen, sozia​len und technischen Indikatoren festgelegt haben, die zur Entwicklung gesamteuropäischer Indikatoren beitragen können, die ihrerseits die Situation in den Mitgliedstaaten auch auf lokaler und regionaler Ebene widerspiegeln, um einen Vergleich zwischen den Gebietskör​perschaften in der gesamten EU zu ermöglichen. 


Außerdem sollten die Indikatoren auf EU-Ebene Daten aus anderen Ländern sowie den von internationalen Gremien erstellen Daten Rechnung tragen;
E.
Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
32. Es spricht vieles dafür, das BIP mit Statistiken zur Berücksichtigung anderer wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Fragestellungen zu ergänzen, die ebenfalls entscheidende Bedeu​tung für das Wohlergehen der Menschen haben.

Das BIP ist nicht dazu gedacht, den langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt und insbesondere die Fähigkeit einer Gesellschaft zur Lösung von Problemen wie Klimawandel, effiziente Ressourcennutzung, Lebensqualität oder soziale Integration genau zu messen. Daher schlägt der Ausschuss vor, dass die für die Gestaltung und Ausarbeitung der öffentli​chen Maßnahmen und Strategien gewählten Indikatoren den Prioritäten der EU-2020-Strate​gie entsprechen; 

33. ist der Meinung, dass der herkömmliche Messwert des BIP verbessert und um Indikatoren für Umwelt und soziales Wohlergehen ergänzt werden muss. Diesbezüglich ist die Schaffung eines globalen Umweltindex sowie einer harmonisierten Sozialumfrage auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene angezeigt;
34. betont, dass die Methodik ausgefeilt werden muss, um über umfassendere und realitätsnähere Daten zu verfügen, um über Indikatoren zu verfügen, die die Entscheidungsfindung erleich​tern. Die von den lokalen, regionalen, nationalen und europäischen Behörden verwendeten Indikatoren müssen einheitlich sein und eine kohärente Entscheidungsfindung ermöglichen; 

35. fordert, dass die Auswahl und die inhaltliche Gestaltung der Indikatoren in einem Bottom-up-Ansatz unter umfassender Einbindung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, der Mitgliedstaaten und der EU im Zuge einer Debatte erfolgen müssen, so dass durch Aggrega​tion die Wirksamkeit der Ziele und die Legitimität des politischen Handelns der EU sicherge​stellt werden, weil die Bürger sich stärker mit den Anstrengungen zur Überwindung der Kri​se, für die Erhaltung der Umwelt und für die Wahrung der Lebensqualität identifizieren können;
36. fordert, dass die Europäische Union ihre Zusammenarbeit mit anderen internationalen Institu​tionen wie der OECD, der Weltbank, der ILO und den statistischen Ämtern fortführt, damit die Anstrengungen, die unternommen werden müssen, im Einklang mit den Anstrengungen ste​hen, die seitens weiterer internationaler Gremien auf globaler Ebene an den Tag gelegt werden; 

37. unterstreicht die Dringlichkeit der Entwicklung und Vereinbarung von Indikatoren, insbeson​dere angesichts der politischen Debatte über die Umsetzung der neuen EU-2020-Strategie und die Finanzielle Vorausschau nach 2013. Die EU-Strategien haben budgetäre Auswirkungen und müssen auf künftige Erfordernisse ausgerichtet sein, um eine Wirklichkeit zu verbessern, die ausschließlich auf zwei Informationsquellen beruhen darf: Statistiken und der Meinung der Bürger. In diesem Sinn müssen die demokratischen Institutionen in Europa ihre Führungs​rolle wahrnehmen; 

38. befürwortet die Kommissionsmitteilung, ist jedoch der Ansicht, dass das BIP nicht als ent​scheidender Indikator zur Messung des Wirtschaftswachstums und des Wohlergehens Euro​pas und seiner Regionen herangezogen werden darf. Es ist lediglich ein zusätzlicher Indikator zur Ausarbeitung und Bewertung von Gemeinschaftspolitiken. Es ist sinnlos, Indikatoren festzulegen, die nicht als Handlungsgrundlage gedacht sind. Das Handeln der EU erfolgt im Zuge ihrer Politiken und der Gewährung ihrer Haushaltsmittel. Insbesondere das Pro-Kopf-BIP kann und darf nach 2013 nicht die Grundlage für die Ausrichtung der Struktur​fonds und des Kohäsionsfonds sein.
Brüssel, den …
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